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OB 1.2 Zimmerberg 

Allgemeine Informationen  

 Standortkantone: Zürich, Zug 

 Betroffene Gemeinden: Baar, Hausen am Albis, Horgen, Kilchberg (ZH), Oberrieden, Rüschli-
kon, Thalwil 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, ASTRA, kantonale Fachstellen Zürich, Zug 

 Andere Partner: SBB, ZVV, Swissgrid 

Stand der Beschlussfassung: verschieden 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 2-röhriger-Zimmerberg-Basistunnel (2. Etappe);    

 Südportal mit Anschluss an die Stammlinie in Litti;    

 Materialbewirtschaftung: Geländemodellierung Litti mit Überdeckung 
N14; 

   

 Meilibachtunnel.    

Begründung 

Die 2. Etappe des Zimmerberg-Basistunnels (Nidelbad – Litti) ist die Fortsetzung der 2. Doppelspur 
Zürich – Thalwil der BAHN 2000.  

Mit dem Meilibachtunnel als unterirdische Verknüpfung mit der Strecke Zürich – Chur kann auch auf 
der linksufrigen Seelinie entlang des Zürichsees zusätzliche Kapazität für einen Angebotsausbau ge-
schaffen werden. 

Vorhaben 

Zimmerberg-Basistunnel: Der Zimmerberg-Basistunnel (2.Etappe) hat eine Gesamtlänge von 10.8 
km und weist zwei getrennte Tunnelröhren auf, die mit Querschlägen verbunden sind. Die Neubau-
strecke verläuft ab dem unterirdischen Abzweigungsbauwerk Nidelbad bis zur Einmündung in die 
Stammlinie in Litti bei Baar. Der Anschluss an die Stammlinie in Litti erfordert Anpassungen von be-
stehenden sowie neue Kunstbauten (Brücken, Unterquerungen, Überdeckungen und Durchlässe).  

Meilibachtunnel: Der Meilibachtunnel führt von der unterirdischen Verknüpfung mit dem Zimmerberg-
Basistunnel (2. Etappe) bis zum Portal Meilibach und dem Anschluss an die Stammlinie Thalwil – Pfäf-
fikon (SZ).  

Vorgehen und Hinweise 

Zimmerberg-Basistunnel: Die SBB wurde vom Bund beauftragt, in Abstimmung mit den Kantonen 
die Projektierungsarbeiten für den Zimmerberg-Basistunnel (2. Etappe) aufzunehmen. lm Rahmen der 
weiteren Planungsarbeiten hat eine Abstimmung mit dem Wildtierkorridor ZG 03 stattzufinden. Mögli-
che Auswirkungen auf die unterquerten Naturschutzgebiete, Weiher und Flachmoore sind frühzeitig 
abzuklären.  

Für die Bewirtschaftung bzw. Verwertung des nicht aufbereitbaren unverschmutzten Ausbruchmateri-
als ist vorgesehen, dieses in Förderbanddistanz vom Portalbereich Litti in einer Geländemodellierung 
abzulagern. Zur optimalen landschaftlichen Einbindung des Vorhabens ist eine lokale Überdeckung 
der Stammstrecke SBB sowie der Nationalstrasse N14 im Bereich der Litti vorzusehen. Diese Überde-
ckung soll den Zustand des Wildtierkorridors Nr. ZG-03 «Baar (Menzingen)» verbessern. Des Weite-
ren sind Anpassungen an einer Hochspannungsleitung sowie die Wiederherstellung der Wegverbin-
dungen im Bereich des Ablagerungsstandortes und des Installationsplatzes notwendig. Eine 
Verkabelung der Hochspannungsleitung wird untersucht. Landschaftsgestalterische Massnahmen im 
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Bereich der Ablagerung und des Installattionsplatzes sowie Ersatzmassnahmen für die damit verbun-
denen Eingriffe werden zu leisten sein. 

Die Baustellenerschliessung soll zur Entlastung der Bevölkerung soweit möglich über die Natio-
nalstrasse N14 erfolgen. Die Abstimmung mit dem ASTRA ist sicherzustellen. Die geplante mehrjäh-
rige Bauzeit bedeutet für die Nationalstrasse wesentliche, erschwerende Eingriffe mittels Anschlüssen 
oder gar das Rückversetzen des Autobahnendes. Die Abstimmung hierzu mit dem ASTRA ist sicher-
zustellen. 

Mit dem Beschluss der Bundesversammlung zum Bundesgesetz über den Ausbauschritt 2035 für die 
Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2019 wurde der Entscheid zur 2. Etappe des Zimmerberg-Ba-
sistunnels gefällt. 

Mit der vollständigen Realisierung des Zimmerberg-Basistunnels kann sich die Fahrzeit auf der Stre-
cke Zürich – Zug bis ca. 6 Minuten verkürzen. Damit keine zusätzlichen Infrastrukturausbauten benö-
tigt werden, geht die aktuelle Planung des Angebots nach Inbetriebnahme der 2. Etappe des Zimmer-
berg-Basistunnels davon aus, dass die Fernverkehrszüge auf der Gotthardachse im Abschnitt südlich 
Zug analog dem heutigen Fahrplan verkehren und früher in Zürich ankommen bzw. später dort abfah-
ren.  

Es sind zwei Installationsplätze geplant, ein grösserer in Litti und ein kleinerer im Anschlussbereich 
Nidelbad mit einem Vertikalschacht als Zugang zur Erstellung des Aufweitungsbauwerks. Der Verti-
kalschacht im Anschlussbereich Nidelbad bleibt auch nach der Bauphase als Zugangsschacht beste-
hen. 

Eine mögliche Bündelung des Bahnprojekts mit einer Hochspannungsleitung muss noch geklärt wer-
den. 

Meilibachtunnel: Der Richtplan des Kantons Zürich enthält das Vorhaben als Festlegung bzw. Fest-
setzung. 

Dieses Projekt ermöglicht die Erhöhung der Kapazitäten auf der Strecke Zürich – Chur. Darüber hin-
aus kann der Knoten Thalwil entlastet werden. Eine Realisierung des Meilibachtunnels ist bei der Er-
arbeitung eines weiteren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Rege-
lung mit einem Bundesbeschluss.  

Hinweise: Richtplan Kanton Zug, Richtplan Kanton Zürich 






